
Hqndwerkskommer für den R,egierungsbezirk Kqssel

Dafum:

Le h rverfrffi g fü! r Hw mdwerksle
lie V_-ertragsdrließenden sind sidr darüber einig, daß der Lehrvertrag ein Berufserziehungsverhältnil auf der
Grundlage gegenseitiger Treue begründet.
Der Lehrhen ist verpflidr,tet,- den Lehrling n1 ginem charakterlich gefestigten und beruflidr tüdrtigen Menschen
heranzubilden und ihn durdr ,Vermrlttiung fadrlidren Könnens unä Wissens zu hochwertigen Berifsarbeiten zu
befähigen. Der Lehrling muß bestrebt sein, die Ausbildungsmöglidrkeiten in Treue, FleiI und Ausdauer zu
nützen und durch seine Leistung und Führung ein braudrbaies Glied seines Betriebes und Volkes zu werden.
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wird heute der folgende l,ehrvertrag zttt Erlernung des

:-_ Handwerks ')

geschloss

' Vor Abf assung des LehrvertrBges zu lesen.
oer LQt'Fvertrag,-ist s o f o r t nach Beginn der Lehre ln der von der llanalwerkskammer festgesetzten AnzahlauszufBftigen. Alle Ausfertigungen sowie der Almeldevordruck und die Einstellungsgenehmigüng däJe,roeits-amtes.hatderLehrherrder__rn-nglg portofrei binnen vier wochen nach'Abschlüti" oes ve-iirägeJ iur rin-tragung iri_die Lehrlingsrolle bei_v-ermeidung einer celdstrafe zu übersenden. Je eine eusfertig-ung desVer-trages erhaltensodann der gesetzliche Vertreter des I-ehrlings undderLehrherr mitdemrmtralunlsverrnert<der Handwerkskammer zurtlck. Nichtinnungsmitglieder haben die Lehrverträge unmittelbar än äie rrand-werkskammer einzusenden. Bel verspäteter Anmeldung ist eine erhöhte Einsihreibegebtitrf zu enirichten.Die Einschreibegebtlhr trägt der Lehrherr.
Im Lehrvertrag sind alie fettgealruckten Stellen auszufülten!

1) Beruf des Lehrherrn und des Vaters des Lehrlings muß angegeben'werden.

'?) Die Ausbildung als Handwerkslehrling darf nur in einem anerkannten Lehrberuf des Handwerks erfolgen.
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Reichswirtschaftsminister oder der von i;hm beauftra gten Stelle
jeweils festgele gten Lehrzeit. s)

z. Die Zeit. vom Beginn der Leh rzeit bis zum

gilt ais Pro,beze it n), innerhalb deren das Lehrverhältnis von
beiden Seiten ohne Kündigungsfrist aufgelöst werden kann.

Erfol,gt vor Ablauf des letzten Tages der Probe,zeit von keiner
Seite ein Rüd<tritt, so kann dieser Lehrvertrag nur aus den im
$ z genannten Gründen aufgelöst werden.

3. Enrzieht sich der Lehrling ,der Gesellenprüfung, wird er nicht
zugelassen oder besteht er sie nicht, so verlängert sich das Lehr-
ver,hältnis bis zur nädrsten Frühjahrs- bzw. I{erbstprüfung.
Besteht der Lehrling die trViederhoiungsprti:fung nicht, so ist
das Lehrverhaltnis mit Ablauf des Prü'fungsmonats beendet.

4. Hat der Lehrling wegen Krankheit oder Unfali oder aus

anderen in seiner Person liegenden Gründen innerhalb der Lehr-
zeit ,mehr als drei Monate im Betrieb gefehlt und ,läßt sich das

Versäumte innerhalb der nodr zrtr Verfügung stehenden Lehr-
zeit nicht nadrholen, so kann der Lehrherr mit Zustimmun'g der
Hand"werkskammer die Le'hre um'die versäumte Zeit. verlängern.
Er muß dies jedoch dem Lehrling und des,sen gesetzlichen Ver-
treter spätestens einen Monat vor seind,m Ablauf schriftlidr
mitteilen.

S 2. Pflichten des Lehrherrn
Der Lehrherr ist ftir die sorgfältige Ausbildung sowie f,ür die
clrarakterliche und gesundheitliche EntwiCklung der Lelhrlinge im
Rahmen des Betriebes verantwortlidr. Er hat nament,lich die
Pflicht,

I. den Lehrling in seinem Betrieb entspredrend den ,,Fadrlichen
Vorschriftei zur Regelung des Lehrlingswesens" in dem zLt er-
trernenden,- I{andrverk auszubilden und ihm cin Sttdr .dieqrr.r

,,Fadrlichen Vorschriften" bei Abschluß dieses Lehrvertrages
kostenfrei auszuhändigen. Ferner hat der Lehrherr den Lelnr-
ling selbst odgr durdl einen ausdrücklidr dazu bestimmten
Yeftreter, der die Lehrbefugnis besitzt, planmäßig z1r unter-
weisen und irh let.zten Falle die Ausbildung des l"ehrlings zu
überwadren;

2. d,en Lerhrlin,g stets auf die Pflichten gegenüber 'der Voiks-
gemeins dteft und dem Staat hinzuweisen, ihn in diesam Geist
zvr erziehen und ihn zrtr Arbeitsamkeit und zv guten Sitten
anzuhal ten;

3. dem Lehrlipg die fur den Besuch d"er zuständigen Berufsschule
und d,er zusätzlichen Fadrausbildung erforderliche Zeit 'zv ge-
'währen. Die Zert 'des Berufsschulbesuches ist unter Fort-
zahlung der Erziehungsbeirhilfe auf die Arbeitszeit anzvredt-
nen und der Besuch 

- 
der Ber,ufsschule und d* zusätzli,fien

Fachausbildung z;r überwachen ;

4. vom Lehrling nur soldre lrlebenleistungen zn verlangen, die
nadt Art und Urnfang mit de'm Wesen der Ausibildung ver'
einbar sind (2. B. Reinhraltung des Arbeitsplatzes, gelegent-
liche geschaftsnotwendige Botengänge) ;

5. dem Lehrliüg ,hie Zeit zur Teilnahme an der Lehrlingsarbeiten-
ausstellung zu gewähren;

6. den Lehrling zur Abtregung d,er Zwis&tenprüfungen und d.er

Gesel,lenprüfung bei dem zaständigen Prüfungsausschuß an-
zumelden und ihn zvr A'blegung der Prüfung anzuhalten" Die
zur Wahrnehmung der Prüfungstermine erforder'liche Zeit ist

zu gewähren und die erforderlidren Werkstoffe und Werk-
zeuge müssen bereit gehalten werden u);

Die Prüfungsstüd<e sind Eigentum des Lehrherrn. Der Lehr-
ling kann ,das Gesellenstück gegen Erstattung der Gestehungs-
kosten erwerben;

7. d.em Lehrling bei Aufnahme in die häusliche Gemeinsdraft des
Lehrherrn eine ange,messene und saubere Unterkunft und aus-
reichende Kost entspredrend den Richtiinien des Reichs,arbeits.
ministeriums vom 26. Cktobe r 1944 (siehe letzte Seite) z1r
gewähren.

S 3. ffliclrten des Lehrlings

Der Lehrling ist verpflidttet,

1. alles nr ttrn, um sich als ein bra'uchbares Glied seines Be-
triebes und Vblkes ru erweisen und um das Lehrziel zv er-
reichen;

2. dem Lehrherrn und anderen Vorgese tzten Gehorsam und
Achtung nr erweisen ; die im Betrieb ,bestehende Ordnung,
insbesondere die Betriebsordnung genau einzuhalten und die
ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft, treu und ehrlich
a'uszuführen und sich inner,halb und außerhalb des Betriebes
anständig und ordentlich nr betragefi;

3. die Berufsschule und die zusätzhche Fachausibiidung regel-
mäßig und pünktlich zs besudren;

+. die Interessen des Betriebe s zu wahren, über alle Geschäfts-
und Betriebsvorgänge Stilüschweigen gegen jedermann zu
beobachten. Zuwendungen, die ihrn in irgendweldler ,Form
von Dritten zum Zwed< unlauterer Beein,flussung angeboten
werden, zurickzuweisen und dies dem Le,hrherrn unverzüg-
lid1 zu melden;

5. die ihm anvertrauten Werkstoffe und Geräte ,des Lehrherrn
nlJt zrr ,den ihm aufgetragenen Arbeiten zLt verwenden und
sorgsam da,mit umzugehen;

7. Nebenleistungen im Rahmen vcn $ 2 Ztffer 4 zu verrichten;

s. sich auf Kosten des L.üihrrä'dr;.h .il;;;;iü"i b.-närn-
ten Arzt auf, seinen Gesund'heitszustand untersuchen zrr las-
sen, wenn d,er Lehrheir dies verlangt;

9. dem Lehrherrn unverztiglich unter Angabe der Gründe t{adr-
ridtt zu gebem, f'ails er gezwungen ist, von der Arbeit, der
Berufssdrule oder der zusätzli&ten Fac}ausbildung'fernzu-
bleiben;

1o. kein e entgeltliche l{ebenb eschäftigung ohne Genehmigung des
Lehrherrn auszuüben;

1 t. die Zwischenprüfungen und c{ie Gesellenprüfung abzulegen
unö, sich an der Lehrlingsarbeiten-Aussteliung zvt beteiligen;

1"2.bei Aufna,hme in die häusliche Gemeinschaft sidr. der Haus-
ordnung ru fügen.

S 4. ffEich$en deE gesefzlichen Vertreters

1. Der ge'setzlidte Yertreter des Le:hrling_s- verpflichtet si,Jt, d,ie-
sen nrr Erfüllung aller in diesem Vertrag übernommenen
Pflidhten und zvr Treue, Ehrbarkeit und Arbeitsamkeit anzu-
halten.

2.Der'gesetzliche Vertreter des Lehrlings erklärt sich damit
einverstanden, daß das dem Lehrherrn zustehende Erziehungs-
recht auf die mit der Ausbildung des Lehrlings ausdrticklich
betrauten Per,sonen übertragen wird, und verpflichtet sich, die
pemlihungen derselben in der Erziehung des Lehrlings nadr
Kräften zLt unterstützen.

u) Nach den z. Zt. geltenden Bestimmungen und unter Berüd<-
sichtigung der vorangegangenen ................monatigen Bescheftigung
in dem gleichen oder verwandten Lehrberuf wird der Lehrling
zrn Frühjahrs- __ Herbstprüfung 19................ anstehen. (Wird von
der Handwerkskammer ausgefüllt.)n) Die Probezeit ,ha t mindestens vier Wodren zu betragen

und darf die Dauer von drei Monaten nicht übersdrr eiten. Sie

ist in die Le'hrzeit einzuredrnen. Nach Ablauf des ersten Prcbe-
monaüs kan4 die Auf,lösung des Lehrvertrages nur mit Zu-
stimmung des Arbeitsamtes örfolgen.t) Die Geseilenprüfungsgebühr trägt der Lehrling.



3. Für alle Fälle vorsätzlidr oder grob fahrlässig vom Lehrling
redrtswidrig verursachten Schäden haftet neben dem Lehrling
der Inhabei der elterlidren Gewalt als Selbstschuldner. Die Haf-
tung als Selbstschul.dner tritt insoweit nicht ein, als der Lehr-
heri den entstandenen Schaden durch Vernachlässigung seiner
Auf sichts- und Ausbildungspflidrten oder in sonstiger Weise
mitverschuldet hat.

$ 5. Erzlehungsbeihilfe

1a. Der Lehrherr gewährt dem Lehrling eine monatliche Er-
ziehungsbeihilfe. Sie beträgt bei Beginn des Berufserziehtlngs-
verhätnisses

a) vor b) nach c) nach

Vollendung Vollendung Vollendung
des des des

16. Lebens- 16. Lebens- 1 B. Lebens-

jahres jahres jahres

4o.- RM brutto im 1. Lehrjahr

5o.- RM brutto im 2. Lehrjahr

60.- RM brutto im 3.'Lehrjahr
To.- RM brurto im 4..Lehriahr

1 b. In den Berufen: Formschmied, Ambosschmied, Gesenkschmied,
Kettens drm ied, Ke s s el s chmied, Maurer, Ziimmerer, D achdecker,
Pflasterer, Betonbauer, Steinme tz erhalten Lehrlinge und An-
lernling e zLt den Erziehungsbeihilfen a), b) und c) einen Zu-
schlag von RM 1o.-, bezw. RM L2.-, bezw. RM 15.-
monatlich brutto.

Sie wird monatlicli im voraus nachträglich 6) gezahlt.
Die Zahlung in wöchentlidren Teilbeträgen ist"zulässig.

1c. Gevrährt der Lehrherr Kost.und Wohnung oder ist der Lehr-
ling (Anlernling) auf Kosten des Llnternehmers in einem
Jugendwohnheim oder anderswo untergebracht und ver'
pflegt, so erhält der Lehrling neben Kost und Wohnung das

folgende monatliihe Taschengeld brutto:

im 1. Lehrjahr RM 4.-
im 2. Lehrjahr '. RM 6.-
im 3 . Lehrjahr RM s.-
im 4. Lehrjahr RM to.-

b) Bei Beginn des Berufser ziehungsverhältnisses nadr Voll-
endung des L6., aber vor Vollendung des 18. Lebensjahres

c) Bei Beginn des Beruf ser ziehungsverhältnisses nach Voli-
endung des 18., aber vor Vollendung des 2t. Lebensjahres

im 1 . Lehrjahr RM s.-
im 2. Lehrjahr RM 1o.-
im 3. Lehrjahr RM tz.-
im 4. Lehrjahr- . RM 14.-

Die in S 5 Zifrer lb genannten Lehrlinge erhalten, wenn
der Lehrherr Kqst und Wohnung oder Llnterbringung und
Verpflegung in einem Jugendheim oder anderswo gewährt, zu
dem Taschengeld nach Ztffer la einen Zus&ilag von RM 5.-
nronatlich brutto. Der Zuschlag ist halbjährlich an die Er-
ziehungsberechtigten ztt zahlen.

Gewährt der Lehrherr nur Kost oder nur Wohnung, so vet-
ringert sich die Erz,iehungsbeihilfe ($ 2 Ziffier 2 oder 3) um
die von dem 'Oberfinanzpräsidenten und den Vorsitzenden
der Oberversicherungsämter fur die Bewertung dieser Lei-
stungen festgesetzten Beträge. Verbleiben dabei geringere
Beträge als die in Zifrer 4 und 5 festgesetzten Taschengelder,
so sind diese zu zahlen.

Dem Lehrling wird

a) bei einer durch Krankheit verursadhten Arbeitsunfähigkeit,

b) bei einer unverschuldeten Arbeitsverhinderung aus son-
stigen in seiner Person liegenden Gründen,

c) bei einem Arbeitsausfall aus nicht in seiner Person liegen-
den Gründen

die. Erziehungsbeihilfe (Barleis tungen, Kost und Wohnung)
bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn die Krankheit auf
einem Betriebsunf all beruht, bis nrr Dauer von zwöLf
Wochen, jedoch nicht über die Dauer des Berufserziehungs-
verhältnisses hinaus, weitergewährt.

Können Kost und Wohnung infolge der Krankheit nicht
weitergewährt werden, so sind sie nach den Sätzen der Ober-
frnanzpräsidenten und Vorsitzenden der Oberversicherungs-
ämter abzugelten. Die Pflicht zur Abgeltung entfällt, wenn '

'der Lehrling in einem Krankenhaus untergebracht ist. Das
Tasdrengeld ist dann als Zusdtuß zu den Leistungen der
Krankenkasse w eiterzugewähren.

5. Der Lehrherr darf die Erziehungsbeihilfe nur mit Ansprüchen
aus vor'sätzlicher unerlaubter Handlung des Lehrlings auf-
rechnen; ebenso darf er ein Zwückbehaltungsrecht nur wegen
soliher Ansprüche ausüben. t)

im l. Lehrjahr .............. Arbeitstage
im 2. Lehrjahr .............. Arbeitstage
im 3. Lehrjahr .............. Arbeitstage
im 4. Lehrjahr ..........,... Arbeitstage

Er muß j eweils spätestens bis 3 r . März des f olgenden Jahres
erteilt werden.

)

3.

4.

25.- 30.-
3 5 .- 40.-
45.- 50.-
5 5.- 60.-

a) Bei Beginn des Berufserziehungsverhältnisses vor Voll- $ J". Urlaub
endung des to' Lebensjahres r. Der Lehrherr gewährt dem Lehrling folgenden urlaub')

1m

im
im
im

t. Lehrjahr RM 6._ z. Maßgebend ftir {ie Urlaubsdauer ist das Alter des Lehrlings

z. Lehrjahr RM ,.- 
bei Beginn des Kalenderjahres'

l. Lehrjahr RM ro.- :.9er Urlaub ist -nailr Möglidlkeit zusammenhängend in der

+. Lehrjahr RM tz._ Zeit der Berufssdruiferien zu nehmen und zu erteilen.

4. Während des Urlaubs wird die Erziehungsbeihilfe weiter-
gezahlt. Soweit dem Lehrling vom Lehrherrn Kost und Woh-
lugg gewährt lverden, erhält der Lehrling während des Ur-
laubs die von dem zuständigen Oberveriicherungsamt f est-
ge_setzten Abgeltungsbeträge" Die Erzieh,ungsbeihilfe und die
Abgeltungsbeträge sind bei Beginn des Uilaubs frir die ge-
samte Urlaubszeit im voraus z,Lt zahlen.

5. Im übrigen gilt $ 2t des Jugendschutzgesetzes.e)

6) Nichtzutreffendes streichen

') Wenn die Vorauss etzvngen ftir die Fortzahlung der Er-
ziehungsbeihilfe nicht gegeben sind, so kann ftir jede aus-
gefallene Arbeitsstunde 

-r 

f ztto der monatlichen ErziehuÄgsbeihilfC
abgezogen werden.

t) Soweit die Tarifordnung nicht günstigere Bestimmungen
für den j ugendlidren Lehrling enthälr, ritta die durch ärt
Jugends dtutzgesetz f estgelegten Mindest srlaubszeiten zLL ge-
währen. Diese berragen ftir Jugendliche unter t6 Jahren 

-t I
Werktage, über 16 Jahre t2 Wärktage.

') $ 21, Absatz 1 des Jugendsdrutzgesetzes lautet: ,,Der Be.
triebsführer hat jedern Jugendlichen für jedes Kalenderjahr, in
4up er längqr als 3 Monare ohne Unterbrechung des Lehr- oder
Arbeitsverhältnisses bei ihm tätig gewesen ist, unrer Fort-
gewährung der Erziehungsbeihilf e oder des Lohnes Urlaub zu
erteilen. Die Pflicht zsr Urlaubserteilung besteht nicht, soweir
denr Jugendlidren ftir das Kalenderjahr "bereits von einem an-
deren Betriebsführer Urlaub gewährt worden ist. Sie entfällt,
wenn der Jugendliche durch eigenes Versdrulden aus einem an-
deren Grunde entlas'sen wird, der eine fristlose Kündigung recht-
fertigt,- oder wenn et das Arbeitsverhältnis unber..htilt vor-
zeitig löst.



S T. Hnderung und Auflösung des LehrvertraEes

1. Dieser Lehrv erftag ist aufgelöst, wenn die Handwerkskammer

der Fortsetzung ä.r Lehiverhältnisses widerspricht und das

Arbeitsamt zu{eximmt hat. Für diesen Fatt ist de' Lehrling

zut Fortsetzun-"g seiner Ausbildun-g in einem von der Hand-

werkska**.' äi, Zu,stimmung des Arbeitsamtes benannten

oa.t zugelassenen Lehrbetrieb verpflidrtet.

z. Nach Ablauf der Probezeit kann das Lehrverhältnis ohne Ein-
-- 

huttung .i;;;^ F4ut gekündigt werden, wenn ein wichtiger

Grurrd"vorliegt.l 
o)

Die Ktindigung ist nicht mehr zulässig, wenn, di. zugtunde

ii;;.;J.; trtr"u.h.n dem 21* Kündigung Beredrtigten länger

alJ eine Woche bekannt sind.

3. Beim Tode des Lehrherrn kann innerhalb eines Monats vo.n

den Erben oJ.,. dem L"troling bzw. dessen geset',lidten Ver-

treter die ,tirfiot""g des Lährverhältnisses 
- erklärt werden,

;;; .u auia den Tod des Lehrherrn wesentlich beeinfluüt

wird. Die Ä"flor"ngserklärung ist cem anderen Teil schrifr-

lich mit t"t"l,ü. DaJ Lehrverhältnis endet in diesem Fall einen

Monat ,rr.h--Abgabe der Auflösungserklärung. Der letzte Satz

Zifrer I gilt entsPrechend.

a. Wird von dem ge,setzLichen Y etttetet des Lehrlings ftir ,{un- 
Lehrling od.r, öf.rtt dieser volliahrig ist, von ihm selbst

ä.* Leirherrn mir Zustimmung dls eib eitsamtes die schrift-

li.h. Erklärung abgegeben, daß- er zu einem anderen Gewerbe

oa.r b.ruf tli.tt;h; wolle, so gilt das Lehrverhältnis nach

Aülauf von viei Wo&en als aufgelöst, sofern der Lehrling

-it Genehmigung des Lehrherrn ttidtt früheL.ein neues Lehr-

oder Arbeitsverhätnis antritt.

5. Wird das Lehrverhaltnis durch einen Umstand, den einer der- 
V;;t;ugtati.ßenden zu vertreten haf, vorzeitig aufgelöst, so

ist der-andere Teil beredrtigt, von ihm eine Entschädigung ztr

verlangen. Die Entschädigung beträgt

1. Lehrjahr 50 RM

2. Lehrjahr loo RM

3- Lehrjahr 15o RM

4. Lehrjahr 1 to RM

Sie ist in dieser Höhe mit der tatsächlidren Auflösung i.t
Lehrverhältnisses fallig. Bei unbefugtem Verlassen der Lehre

tiat.t sich die Entschadigung nadr den gesetzlichen Vor-
schriften ($ t27 g der Reiihsgewerbeordnung). Die Geltend-

;;A;"g .in.r weiteren Schad-ens ist ausgesdrlossen.

Der Anspruch der Ents&ädigung erlisdrt, wenn er nidrt inner-

hatb uott vier Wochen vott där Auflösung des Lehrverhält-
nisses ab im Wege der Klage oder der Einrede geltend ge-

madrt wird.11)

6. Bei Aufgabe oder Uebertrlgung_ des Betriebes oder Verlegun-g

nach eiiem anderen Ort lirt -d.r 
Lehrherr dies unverzüglidr

der Handwerkskammer und dem Arbeitsamt zLt melden, die

$ 8. Weiterberchäffigung nach Beendigung der
Lehrzeit

Beabsichtigen der Lehrherr oder der Lehrling und sein gesetz-
licher Yeftreter ein Arbeitsverhältnis miteinander nadr Absdrluß
der Lehre nicht einzugehen, so muß dies dem anderen Teil
spätestens drei Monate vor Ablauf der Lehrzeit sdrriftiich mit-
geteilt werden. Wird der Lehrling vorzeitig zur Gesellenprüfung
zugelassen, 'so muß diese Anzeige unverziglich nadr d.em Be-
kanntwerden der Zulassung erfolgen. Erfolgt eine solche Anzeige
von keiner Seite, so ist der Lehrling ftir die Zeit, nach der Lehre
mit den für das Arbeitsverhältnis geltenden Kündigungsf risten
eingestellt.

S 9, LehrzeuEnis

Nach Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem
Lehrling ein Lehrzeugnis auszustellen. Das Zevgnis muß An-
gaben über den Handwerksberuf, in dem der Lehrling aus-
gebildet worden ist, über die Dauer der Lehrzeit und die et-
worbenen Fertigkeiten und Kenntnisse sowie über die Führung
während der Lehrzeit enthalten.

S 10, Sonstige Vereinbarungen 12) 13) /
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Sors? tiasen. Der Lehrherr ist von seiner Verpflichr-ung aas / / 

'
diesem V-ertrage befreit mit dem Zeitpwkt der Vermittlung

eesetzlidler-Vertreter sind beredrtigt, mit dem neuen Lehr-
Lerrn ihrerseits eine Probezeit von einem Monat zu verern-
baren.

to) Vgl. hierzu den Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom
20. April Ls4o - III SW 284sf 40 --. Ein widrtiger Grund lieg_t

nur dänn vor, wenn die Fortsetzung des Lehrverhältnisses nach

Recht und Billigkeit unter Berüd<sichtigung der- beiderseitigen
Treuepflicht nicht rnehr, zugemutet werden kann, Beim Lehrver-
hattnii ist besonders zu berücksiihtigen, daß es ein Erziehungs-
verhältnis, ist. Erst wenn alle Erziehungsmöglichkeiten ersdröpft
sind, bereihtigen Verfehlungen des Lehrlings in der Regel zur
Kündigung aus wichtigem Grunde.

t t) Die unberedrtigte Auflösung des Lehrverhältnisses durch
einen der Vertragsdrließenden biingt die Frist erst dann in
Lauf , wenn der Nidrtsdruldige sidr mit der Auflösung des Lehr-
verhältnisses einverstanden erklärt hat.

") Unter den ,,sonstigen Vereinbarungen" können aufgenom-
men werc{en: Regelung und Anrechnung der Lehrzeit bei dem
früheren Lehrherrn, Verpflichtung des Lehrlings, weldres Werk-
zeug er zv stellen hat bzw . er zu ergänzen hat, Vereinbarungen
darüber, wer die 'Fahrkosten zum Besuch einer auswärtigen
Berufsschule zu erstatten hat, wer die Gebühren ftir die zusätz-
liche Fadrausbildung, soweit sie zum Berufsbild gehört und von
der Innung veranlaßt ist, zlJ ftagen hat, u. a. m.

lt) Die Beiträge zvr Sozialversidrerung ridrten sich nach den
gesetzlidten Bestimmungen. Der Lehrherr hat den Lehrling so-
fort nach Einstellung bei der zuständigen Krankenkasse anztt-
melden.



g ll. ReEelung von Streitigkeiten aur dem Lehrverhältnis
Für alle aus diesem vertng-entstahenden Streitigkeiten ist vor Haodnu"rtru.rordnung vom 15. 1oni 1934 der Aussdruß fürInanspruünahme des ArbJitsgeridrts g.-är S 

-??-';;; 'l;; 
iärirlgürrrrtgkeiten der zuständigen Innung anzurufen.

S 12. Schlufibestimmung

Lehrvertrag ist in der von der HandwerkskarnmerVorstehender Lehrvertrag ist in der von
festgese tz_ten Anzahl gleichlautend ausgofertigt und von den
Vertragschließenden eigenhändig unrersdrieberi worden. 

.'

den /1 e; rs /r

Der Lahrherr verpfl i$1et sich, die ausg-e,fertigten Lehrver trägeinnerhalb von viär Wochen nach ,q,bsdluß u?t.r V.r*.naufig
'des vorgeschriebenen Anmeldevordrucks über at" ,"ttandige :l;
nung an die Handwerkska,mmer zw Eintragung in ai. i.nirirgr-rolle ein'zureichen.'a) !

Der lehrheru

benthal

(Name)

(Beruf)

Der Lehrling

:ref'* '

päbr.
Der Vater

(die Mutter 1t), wentr ihr die elterliche Gewalt
über ihr Kind zusteht)

Der Vormund

(Bei \Mitwe hemannes)

Der Beistand 15)

s

r
F
b'-

t

I

t|

I
t

t,-[-
i

t

tu) Di. Eintr,agung iq di.,"Lehrlingsrolle ist die Voraussetzungftir .die Zulaszung _rir _Geselle"prtifuäg.
") wird d:t- Lehrling durä .n!" vo*nund oder pfleger

vertreteo, . so isr zvm Absuhluß des Lehouuäii"s die Geneh_
pigung des Vormundschaftsgerichts (Genehmigunlrrr.rr.rk sieheTetzte Seite) erforderliih. Iit die üutt"r aiä f* "trtirh" 

yer-

treterin des Lehrlings und außerdem fur den ,Lehrling ein Bei.stand bestellt ,wordän, so ist' die C.n.h*igurg 
-ä; 

Vorrnund-schaftsgerichti nicht erforderliA. ö;;;g." muß der Beistandzum Abschluß des Lehrverrragds seinJ Zirurrr^un{-urteilen. In
cliesem Falle muß der Leh rvertrag sowohl ,von der M,utter alsauch vom Beistand unterzeichnet "*.ta.n.- Yvr

Hü

(NamC,
Be'ruf des verstorbdn
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Ri&tlinien
fw Unterkunf tsräume der in die häusliche Gemeinschaft des

Unternehmers aufgenommenen oder an cler Arbeitss tätte woh-

n en d e n Geh ir ren' t etrl;T;#fil1i'ääl usw' in g ewerbii chen

$ I. Die Schlaf räume dbr Gehilf en, Lehrlinge, Verkäuferinnen

und sonstigen im Betrieb des Wohnungsinhabers besdräftigten

Personen dürfen nicht in ftir 'Wohnzwed<e ungeeigneten Keller-

geschossen oder unter unversdraltem Dach und nicht in so un-

mittelbarer Nähe von Arbeitsräumen des Betriebes liegen, daß

eine gesundheitlich nachteif ige Belästigung durdr hohe Tem-

peraturen, Staub, Gase und Dämpfe oder die Nachtruhe stören-

den Lärm eintreten kann. Von angrenzenden Aborten sind sie

durch frir Luft undurchlässige Wände und Decken zu trennen.

$ 2. Auf jede in dern Schlafraum untergebradrte Person müssen

mindestens to cbm Luftraum und 4 qm Bodenfläche entfallen.

Jeder Schlafraum muß mindestens ein dicht schließendes, leicht

zv öffnendes, ins Freie führendes Fenster haben. Die Gesamt-

fensterfläcire soll nicht weniger als ein Zehntel der Bodenfläche

betragen. *

S 3. Die Schlafräume müssen verschließbar tein. Besteht die

Notwendigkeit einer auch nur vorübergehen,Jen Beheizung, so

sind die Raume mit gesundheitlich einwandfreier ortsfesterHeiz-

einrichtung zu versehen.

$ 4. Die Sdrlafräume sind sauber und von Ungezief er frei-

zuhalten.

S S. Lage, Anordnnrng sowie Benutzung der Schlafräunrre müsssn

Gewähr daftlr bieten, daß Mißstände in sittlicher Hinsicht nidht

entstehen können. Insbeson dere darf der Zugang nicht durdr

Schlaf räume der Familie des Wohnungsinhabers oder von An-

gehörigen des anderen Gesdrlechts führen.

$ G. Für jede in den Sctrlafräumen untergebrachte Person muß

ein besonderes Bett vorhanden sein. Die Betten dürfen nicht

sdrichtweise von verschiedenen Personen nadreinander benatzt

werden und nicht zu mehr als zweien übereinanderstehen. Die

Bettwäsche ist mindestens alle vier Wodren und bei jedem

Wechsel des Benutzers nJ .rr..u.rn. '

$ 7. Für jede in den Schlafräumen untergebrachte Person muß

außer dem Bett eine Sitzgelegenheit, ferner Waschbe ,ken, eln

Trinkgefäß und ein wöchentlich m erneuerndes Handtudr zvt

Verfügung stehen.

Vormundschaftsgeridrtlidl t6) genehmigt

Siegel Unterschrift

r o) Der Reichsminister der Justiz hat den Gerichten emlrfoh-
len, bei ErteiLung der vormundschaftsgerichtlichen Genehrni-
gung zum Abschtuß eines Lehrvertrages auf die ebsq:hrift
oder Ausfertigung des Lehrvertrages für die gerichtl.tchen

Akten zu verziehten. Es genügt
Akten, wobei Einzelheiten nur
den übrigen Bestimmungen in
chen.

ein kurzer Vermerk in den
aufzunehmen sind, die von
wesentlichen Punkten abwel-


